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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Stadt Ottweiler besteht eine anhal-
tende Nachfrage nach Wohnbauplätzen im 
innerörtlichen Bereich. 

Nahe des Ortskernes des Hauptortes Ott-
weiler liegt nördlich der „Illinger Straße“ 
und des „Remmesweilerweges“ und süd-
lich der „Dr.-Maximilian-Rech-Straße“ eine 
bisher unbebaute Grünfläche, die als Poten-
zialfläche für Wohnnutzung aktiviert wer-
den kann. 

So wird eine Nachverdichtung im Sinne des 
Grundsatzes Innen- vor Außenentwicklung 
ermöglicht und eine bereits seit langem als 
Potenzialfläche der Stadtentwicklung be-
stehende Fläche sinnvoll genutzt. 

Die Realisierung des neuen Wohngebietes 
trägt dazu bei, den Siedlungskörper zwi-
schen Illinger Straße bzw. Remmesweiler-
weg und Dr.-Maximilian-Rech-Straße nach-
zuverdichten.

Geplant ist die Errichtung von ca. 16 Wohn-
gebäuden, die über den bestehenden Er-
schließungsansatz am „Amselweg“ und 
über die Straße „Am Lehbesch“ erschlossen 
werden sollen. Die erforderlichen Stellplätze 
sollen auf den Grundstücken organisiert 
werden.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vor-
habens beurteilt sich aktuell auf Grundlage 
des bestehenden Bebauungsplanes „Auf 
dem Lehbesch“ und nach § 34 BauGB (Zu-
lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile). Die 
Realisierung des Vorhabens ist auf dieser 
Grundlage nicht möglich.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung, bedarf es daher der Aufstellung des 
Bebauungsplanes. Die Stadt Ottweiler hat 
somit nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m § 2 Abs. 
1 BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Wohngebiet Felsenkeller“ be-
schlossen.  

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt es sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenent-
wicklung (Nachverdichtung). Mit dem Ge-
setz zur Erleichterung von Planungsvorha-
ben für die Innenentwicklung der Städte 
vom 21. Dezember 2006, das mit der No-
vellierung des Baugesetzbuches am 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft trat, fällt die seit Juli 
2004 vorgesehene förmliche Umweltprü-
fung bei Bebauungsplänen der Größenord-
nung bis zu 20.000 m² weg.  Dies trifft für 
den vorliegenden Bebauungsplan zu, da 
das Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
1,5 ha in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig. 

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Stadt Ottweiler stellt den zu 
überplanenden Bereich als Wohnbaufläche 
dar. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB ist damit erfüllt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil Ott-
weiler der Stadt Ottweiler. Das Plangebiet 
befindet sich zentral im Stadtteil, in ca. 450 
Metern Entfernung zum südöstlich liegen-
den Stadtkern.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt: 

•	 im Norden durch die Wohnbebauung 
mit zugehörigen Gärten der Dr.-Maximi-
lian-Rech-Straße sowie der Stichstraßen 
Amsel-, Drossel- und Finkenweg

•	 im Osten durch die Wohnbebauung mit 
zugehörigen Gärten der Straße Am Fel-
senkeller

•	 im Süden durch die Wohnbebauung mit 
zugehörigen Gärten des Remmeswei-
lerweges und der Illinger Straße

•	 im Westen durch die Verkehrsfläche der 
Straße Am Lehbesch mit angrenzender 

Wohnbebauung der Dr.-Maximilian-
Rech-Straße und des Remmesweilerwe-
ges

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ZORA, LVGL des Saarlandes, Bearbeitung: Kernplan

Luftbild mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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Nutzung des Plangebietes, Um-
gebungsnutzung und Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt derzeit eine minderge-
nutzte Grünfläche dar, mit Einzelbäumen 
und kleineren Gehölzbeständen. Die direkte 
Umgebung des Plangebietes ist überwie-
gend durch Wohnnutzung mit den zugehö-
rigen Gärten geprägt. 

Die Fläche ist im Eigentum eines Dritten, mit 
Ausnahme der bestehenden Fußwege. Die-
se befinden sich im Eigentum der Stadt Ott-
weiler. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Nordwesten nach 
Südosten ab. Der höchste Punkt des Plange-
bietes liegt im Nordwesten an der Straße 
Am Lehbesch bei ca. 295 m ü NN, der tiefs-
te Punkt liegt im Südosten an der Straße Am 
Felsenkeller bei ca. 275 m ü NN. 

Die Topografie hat Auswirkungen auf die 
Konzeption der Erschließung und die Ent-
wässerung des Plangebietes sowie auf die 
Anordnung der Baukörper durch Auswei-
sung der Baufenster. Durch das Planvorha-
ben wird es zu Reliefveränderungen kom-
men, da Geländemodellierungen erforder-
lich werden. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die L141 (Illinger 
Straße) im Süden an das überörtliche Ver-
kehrsnetz angeschlossen. 

Die äußere Erschließung des Plangebietes 
erfolgt vom Amselweg im Norden. Zusätz-
lich ist eine temporäre Baustraße zur Ab-
wicklung des Baustellenverkehrs während 
der Bauphase mit Anschluss an die Straße 
„Am Lehbesch“ vorgesehen.

Im Zuge der Realisierung der Planung sind 
sowohl der Anschluss an den Amselweg als 
auch die gebietsinterne Erschließung zu 
planen und zu realisieren.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aktuell nicht an das Sys-
tem der Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen. Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und somit Anschlusspunkte sind im Gebiet 
und in unmittelbarer Nähe des Plangebietes 
vorhanden.

Es wurde eine Konzeption zur Entwässe-
rung und Erschließung des Gebietes erstellt, 
aufbauend auf einer geotechnischen Unter-
suchung. Zudem erfolgte eine hydraulische 
Überprüfung der Entwässerung.

Ergebnis der Untersuchungen: 

„Die vorliegende Planung sieht vor, dass 
Neubaugebiet ‚Am Felsenkeller‘ mittels 
eines Mischwassersystems an zwei Punkten 
an das bestehende Kanalnetz der Stadt Ott-
weiler anzuschließen. Die Anschlusspunkte 
befinden sich in der ‚Illinger Straße‘.“

„Die Lage der geplanten Kanäle befindet 
sich überwiegend im Bereich der zu errich-
tenden Wohnstraße (...).“ 

„Die Baumaßnahme kann in zwei Bauab-
schnitte unterteilt werden. (...) Der erste 
Bauabschnitt befindet sich im Westen des 
Maßnahmenbereiches. In diesem Bauab-
schnitt wird an den bereits bestehenden Ka-
nal des Amselweges angeschlossen. (...) Im 
2. Bauabschnitt werden die vorhandenen 
Kanalstränge des ‚Drosselweges‘ und des 
‚Finkenweges‘ teilweise umverlegt und an 
den neu geplanten Entwässerungskanals 
des Neubaugebietes angeschlossen. Dieser 
verläuft in der Trasse der geplanten Erschlie-
ßungsstraße und bindet an das vorhandene 
Kanalsystem der Straße ‚Am Felsenkeller‘ 
an.“

„Da das betreffende Gelände in steiler 
Hanglage liegt, kann nicht prognostiziert 
werden, ob und wo das durch die Versicke-
rung ins Felsgestein eingetragene Wasser 
talseitig austritt (...) Aus diesem Grund wird 
für die (..) Planung die Möglichkeit einer de-

zentralen Versickerung der Oberflächen-
wässer nicht weiter berücksichtigt.“

„Da aufgrund der durchgeführten geotech-
nischen Untersuchung (..) und des nicht 
vorhanden sein eines nahegelegenen ge-
eigneten Vorfluters, eine Erschließung im 
Trennsystem weder wirtschaftlich noch 
technisch umsetzbar ist, kann (..) die Be-
handlung im Mischsystem erfolgen.“
(Quelle: Planung und Konzeption der Entwässerung 
und Erschließung, Vorplanung, Ingenieurbüro Leibfried 
GmbH, Stand 24. November 2015; siehe ergänzend 
Geotechnischer Bericht zum Wohngebiet Felsenkeller 
in Ottweiler, WPW Geoconsult Südwest ‚GmbH, Stand 
22.09.2015)

Gegebenenfalls sind aufgrund der Topogra-
fie Hebeanlagen für Kellergeschosse erfor-
derlich.

Plangebiet mit Blick von Nordwesten; Foto: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum, Siedlungsachse 1. Ordnung

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche überwiegend Wohnen (entspricht dem 
Planvorhaben) 

•	 (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

•	 (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

•	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

•	 Schwerpunkt für die Wohnsiedlungstätigkeit innerhalb des zentralen Ortes: erfüllt

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung im Gebiet Felsenkeller

•	 das Plangebiet war grundsätzlich bereits durch den Bebauungsplan „Auf dem Leh-
besch“ bebaubar. Es handelt sich um die Änderung des bestehenden Planungsrechts.

•	 keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcensschonenden Wohnbauflächenangebotes. 

•	 Es wird beantragt, dass aufgrund § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nachver-
dichtung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden. 

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Regionalpark Regionalpark Saar (damit aber keine restriktiven Wirkungen verbunden)

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Regionalparks, Biosphärenre-
servate 

nicht betroffen

Naturdenkmäler, in der Denkmalliste nach 
§ 6 SDSchG verzeichnete Denkmäler oder 
in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete 

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen •	 aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkommen 
ökologisch hochwertiger Biotoptypen oder Arten: innerhalb des Geltungsbereiches 
keine Arten oder Flächen im Datenmaterial des  Arten- und Biotopschutzprogramms 
dargestellt; Plangebiet nicht im Rahmen der Biotopkartierung erfasst

•	 keine gesetzlich geschützten Biotope oder FFH-Lebensraumtypen betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Einzelbäume und Gehölzbestände betroffen, die als Gelege für Vögel dienen können: 
Hinweis auf § 39 Abs. 5 BNatschG (Rodungsfrist)
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz  (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht speziell geprüft

Bestehende Vorbelastungen:

•	 Lage innerhalb des Siedlungsgebietes von Ottweiler; nach drei Seiten von Wohnbe-
bauungen inkl. Gartennutzungen umgeben 

•	 angrenzend L 141 (durchschnittliche Verkehrsdichte von 4.075 KFZ/24 h laut Ver-
kehrsmengenkarte = mittlere Verkehrsbelastung) 

Habitatausstattung: 

•	 Wiesenbrache frischer Standorte, ruderalisiert (Streifen zu den Gärten oft gemäht)

•	 Gehölzbestände/Gebüsche aus u.a. Hasel, Schlehe, Rosen, Himbeere, Ginster, Jung-
wuchs von Eiche, Ahorn, Birke etc., teilweise Sträucher sowie Boden mit Efeu über-
wachsen

•	 Brombeer-Verbuschungen

•	 Eingestreut Einzelbäume mit maximal mittlerem Stammholz (u.a. Fichte, Obst, Kir-
sche, Stieleiche, Birke, Ahorn, Buche, Kiefer)

•	 Ziersträucher

•	 umgebend Gärten

•	 kein gesetzlich geschütztes Biotop oder FFH-LRT betroffen

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

•	 ABSP-Artpool führt für das betroffene Gebiet keine Tier- oder Pflanzenarten auf

•	 Nicht bei der Biotopkartierung erfasst

•	 aufgrund der Vorbelastungen, die mit einem hohen Störgrad verbunden sind, Bedeu-
tung des Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante Tiere deutlich einge-
schränkt

•	 keine abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tierarten, insbesondere keine 
Fortpflanzungsräume streng geschützter Tierarten, zu erwarten, dies bezieht sich auf 
sämtliche im Saarland vorkommenden potenziell betroffenen gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tiere (Libellen, Fische, Muscheln, Rundmäuler, Weichtiere, Krebse, Repti-
lien, Amphibien, Tagfalter, Käfer, Heuschrecken, Säugetiere, Vögel), für die der Pla-
nungsraum keinen geeigneten Lebensraum bietet. Dies gilt insbesondere für arten-
schutzrelevante Vogelarten: weder Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie noch Fundnachweise für Rast- und Zugvogelarten im Geltungs-
bereich bekannt und aufgrund der Habitatausstattung sowie der bestehenden Vor-
belastungen auch nicht zu erwarten; Bäume bieten auch kein Quartierpotenzial für 
Fledermäuse

•	 Eingriffsgebiet zwar Lebensraum (sowohl zur Jagd als auch zur Fortpflanzung) u.a. 
von sonstigen europäischen Vogelarten, jedoch nur häufige und ubiquitär verbreitete 
störungsunempfindliche Arten zu erwarten. Bei potenziell entstehenden lokalen, 
kleinflächigen Habitatverlusten ausreichend Ausweichmöglichkeiten in den unmittel-
bar angrenzenden Lebensräumen (angrenzende Gärten, Grünflächen, Gehölzbestän-
de) vorhanden. 

•	 auch nach Realisierung der Planung bieten die zukünftig Gartenflächen Habitatmög-
lichkeiten

artenschutzrechtliche Beurteilung: 

•	 dem Geltungsbereich kommt aktuell keine besondere artenschutzrechtliche Bedeu-
tung zu; für alle potenziell betroffenen Tierartgruppen gilt: einzelne Individuen kön-
nen zwar nicht essenzielle Teil-Habitate verlieren, die örtlichen Tier-Populationen 
werden jedoch auf Grund des Vorhandenseins ausreichend großer vergleichbarer 
Lebensräume im direkten Umfeld, auf die ausgewichen werden kann, keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen erfahren; keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der vorkommenden Tierpopulationen
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Kriterium Beschreibung

•	 erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von artenschutzrechtlich relevanten Arten 
insgesamt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, insbesondere kein Ver-
botstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

•	 Über die obigen Ausführungen hinaus kein FFH-Lebensraumtyp/besonders geschütz-
ter Lebensraum betroffen

Zwischenfazit Nach derzeitigem Kenntnisstand kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG; 
Voraussetzungen für Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natürli-
chen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Wohnbaufläche (Quelle: Stadt Ottweiler); Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 
2 BauGB erfüllt

Bebauungsplan Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens gestaltet sich differenziert:

•	 Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch“: Festsetzung von Wohnbauflächen, Erschlie-
ßung unter anderem über den Amselweg, Festsetzungen (insbesondere überbaubare 
Grundstücksflächen) stehen dem städtebaulichen Konzept zum Teil entgegen. 

•	 in dem übrigen Teilbereich beurteilt sich die Vorhabenzulässigkeit nach § 34 BauGB; 
danach ist eine Zulässigkeit nicht gegeben, da insbesondere die Erschließung nicht 
gesichert ist und der Bebauungszusammenhang trotz integrierter Lage des Vorha-
bens planungsrechtlich keinen Eindruck von Geschlossenheit vermitteln kann
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

In der Stadt Ottweiler besteht eine anhal-
tende Nachfrage nach Baugrundstücken im 
innerörtlichen Bereich im Hauptort Ottwei-
ler.

Zur Bewertung möglicher Flächen für die 
Realisierung des Vorhabens und zur Stand-
ortentscheidung wurden verschiedene Kri-
terien zugrunde gelegt:

•	 zentrale Lage, Hauptort: Die ge-
wählte Potenzialfläche liegt innerhalb 
des Hauptortes der Stadt, südöstlich des 
Stadtkernes (ca. 400 m Entfernung). 
Einrichtungen des kurz- und mittelfristi-
gen Bedarfes sind auch fußläufig in kur-
zer Zeit zu erreichen.

•	 sinnvolle Nachverdichtung des Be-
standes: bereits in der Vergangenheit 
war auf einem Teil der Fläche Wohnnut-
zung vorgesehen (Bebauungsplan „Auf 
dem Lehbesch“). An diesem Standort 
wird eine Nachverdichtung im Sinne des 
Grundsatzes Innen- vor Außenentwick-
lung ermöglicht und die Fläche sinnvoll 
genutzt. 

•	 gute Verkehrsanbindung, Nutzung 
des bereits bestehenden Erschlie-
ßungsansatzes: Eine gute Verkehrsan-
bindung ist wesentlicher Faktor für die 
Attraktivität eines Wohngebietes. Das 
Plangebiet weist eine gute verkehrliche 
Erreichbarkeit auf (geringe Entfernung 
zur L 141 - Illinger Straße). Die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ist in den um-
liegenden Bestandsstraßen bereits vor-
handen.

•	 Vermeidung von Nutzungskonflik-
ten: Die Neuplanung sieht ein Wohn-
gebiet vor. Die direkte Umgebung im 
Norden, Osten und Westen dient eben-
falls dem Wohnen. Weder vom Plange-
biet auf die Umgebungsnutzung noch 
von der Umgebung auf das Plangebiet 
gehen nachteilige Auswirkungen aus. 

Aufgrund der erläuterten Anforderungen an 
das Plangebiet wurden alternative Standor-
te im Vorfeld der Planung ausgeschlossen. 

Eine Betrachtung von Nutzungsalternativen 
kann aus folgenden Gründen außen vor 
bleiben:

•	 Mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes wird dem Planungsziel für die Um-
gebung entsprochen (vorwiegend 
Wohnnutzung). Teile des Geltungsbe-
reiches waren bereits durch den Bebau-
ungsplan „Auf dem Lehbesch“ als 
Wohnbaufläche erfasst. Andere Nut-
zungsalternativen weisen ein zu großes 

Störpotenzial gegenüber dem Wohnen 
in der direkten Nachbarschaft auf. 

•	 Der Flächennutzungsplan stellt den Gel-
tungsbereich als Wohnbaufläche dar. 
Als planerische Zielvorstellung des vor-
bereitenden Bauleitplanes ist demnach 
Wohnnutzung an diesem Standort vor-
gesehen. Durch die geplante Nachver-
dichtung dieses Bereiches wird die 
Stadt der bestehenden Nachfrage ge-
recht. 

Das Projekt

Umgebung des Plangebietes am Amselweg, Blick von Nordwesten; Foto: Kernplan

Wohnbebauung am Remmesweilerweg, Blick von Südwesten auf die Straße Am Lehbesch; Foto: Kernplan
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•	 Aufgrund der geringen Breite der vor-
handenen Erschließungsansätze bzw. 
der geringen Breite der Gebietszufahrt 
und der bewegten Topografie ist das 
Plangebiet für andere Nutzungen unge-
eignet. 

Städtebauliche Konzeption

Stadträumlich orientiert sich die Planung 
weitestgehend an den bestehenden Wohn-
bauflächen in einer offenen, ca. zweige-
schossigen Bauweise. Dies gewährleistet 
ein harmonisches Einfügen in den Bestand.

Angedacht ist die Ausweisung von maximal 
16 Baustellen, bei Grundstücksgrößen ab 
ca. 600 qm. Über flexibel parzellierbare 
Grundstücke wird zugleich eine größtmögli-
che Flexibilität bei der Entwicklung gewähr-
leistet.

Die verkehrstechnische Anbindung des Ge-
bietes erfolgt über den bestehenden Er-
schließungsansatz, ausgehend vom Amsel-
weg. Das nordwestliche Grundstück wird 
über die Straße Am Lehbesch erschlossen.

Bereits im Bebauungsplan „Auf dem Leh-
besch“ war, neben der Erschließung über 

die Straße Am Felsenkeller, eine Erschlie-
ßung über den Amselweg vorgesehen.

Die interne Erschließung erfolgt hangparal-
lel, in Anlehnung an die Topografie des Ge-
bietes. 

Über die ca. 5, 50 m breite verkehrsberuhig-
te Erschließungsstraße in Form von Misch-
verkehrsflächen entsteht eine quartiersbe-
zogene Freifläche, die neben der Erschlie-
ßungsfunktion insbesondere der Kommuni-
kation und dem Aufenthalt der Bewohner 
dient. Durch die Stichstraßenerschließung 
wird das Gebiet nur von den zukünftigen 
Anwohnern befahren, Durchgangsverkehr 
ist nicht möglich. Hierdurch ergibt sich eine 
gesteigerte Wohnqualität. 

Am Ende der Stichstraße ist ein Erschlie-
ßungsansatz mit einer geringeren Breite 
vorgesehen (4,0 m). Dieser dient der Er-
schließung des angrenzenden südlichen 
Grundstückes.

Hieran anschließend befindet sich ein Fuß-
weg, welcher zum bestehenden Fußweg 
östlich (Verbindung Am Felsenkeller und 
Nachtigallenweg) führt. Eine weitere fuß-
läufige Anbindungen besteht zum Drossel-
weg. 

Im nordwestlichen Geltungsbereich befin-
det sich eine temporäre Baustraße, zur Ab-
wicklung des Baustellenverkehrs während 
der Bauphase. Nach Rückbau der Baustraße 
sind die hieran anschließenden Grundstü-
cke vollständig überbaubar. 

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
neuen Wohngebietes organisiert, die den 
Gebäuden auf ihren jeweiligen Grundstü-
cken zugeordnet sind. Pro Wohneinheit sind 
mindestens 1,5 Stellplätze vorzuweisen. 
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrs-
fläche ist ein Abstand von mindestens 5 m 
einzuhalten, sodass Garageneinfahrten zu-
sätzlich als Stellplätze genutzt werden kön-
nen.

Städtebauliches Konzept für das „Wohngebiet Felsenkeller“, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan, Stand: 24.11.2015

Städtebauliches Konzept  
Wohngebiet
Felsenkeller Ottweiler

Herrn Mudi Sisamci

Martin-Luther-Straße 20  

Ottweiler 66564

mudi.sisamci@googlemail.com  

Fon:  0172 3072968

 
Daten und Fakten

Gesamtgebiet ca. 13.600 qm 

Stadträumliche Orientierung an bestehenden Wohnbauflächen in 
offener Bauweise

Individuelle Solitäreinheiten entlang der Anliegerstraße sorgen für 
eine klare städtebauliche Figur; flexibel parzellierbare Grundstücke

ca. 15 Grundstücke; freistehende Einfamilienhäuser mit II 
Vollgeschossen und Grundstücksgrößen ab ca. 600 qm

Erschließung über den Amselweg

Entwicklung der Wegeführung aus Geländetopografie, hangparal-
lele Erschließung zur Reduzierung von Erschließungsaufwand und 
-kosten

Hauptverkehrserschließung über ca. 5,50 m breite verkehrsberuhig-
te Stich- bzw. Erschließungsstraße, Mischverkehrsfläche als quar-
tiersbezogene Freifläche, Stellplätze auf den privaten Grundstücken

Lage in der Stadt

Stand: 24. November 2015     
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Art der baulichen Nutzung 	
Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zugelassen werden.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein Ge-
biet zu entwickeln, welches vorwiegend 
dem Wohnen dient. Auch vereinzelt das 
Wohnen ergänzende und mit dem Wohnen 
verträgliche Nutzungen sind an diesem 
Standort denkbar (z.B. nicht störende 
Dienstleister, freiberufliche Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 

Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen. Die 
Festsetzung hat auch nachbarschützenden 
Charakter, so dass bauplanungsrechtlich 
nicht von gegenseitigen Beeinträchtigun-
gen auszugehen und durch den Verord-
nungsgeber die Sicherung gesunder Wohn-
verhältnisse gewahrt ist.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Allgemeinen Wohngebietes 
an diesem Standort realisierungsfähig. 

Aufgrund des potenziell höheren Störgra-
des sind Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe und Anlagen für Verwaltungen nur 
ausnahmsweise zulässig.

Schank- und Speisewirtschaften, die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Anlagen für sportliche Zwecke sowie Gar-

tenbaubetriebe und Tankstellen werden für 
den vorliegenden Bebauungsplan ausge-
schlossen, da diese aufgrund ihrer mögli-
chen Immissionsbelastung nachteilige Aus-
wirkungen auf die Wohnnutzung sowie auf 
die Wohnruhe und -qualität haben können. 

Das Gebiet ist erschließungstechnisch für 
diese Nutzungen nicht geeignet (Zufahrt, 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs). 
Auch aus gestalterischen Aspekten wären 
diese Nutzungen nicht in das Wohngebiet 
integrierbar.

Zudem sind an anderer Stelle im Stadtge-
biet ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

ED
BAUWEISE; HIER: EINZEL- UND DOPPELHÄUSER
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WO HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

V VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

B VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: BAUSTRASSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

UNTERIRDISCHE ENTSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: MISCHWASSERKANAL
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

lr MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN, HIER: MISCHWASSERKANÄLE
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN, HIER: VERSORGUNGSSTREIFEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

BAUSTRASSE

Baugebiet
Wohnungen je 
Wohngebäude

Vollgeschosse

GRZ -

Bauweise Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§ 4 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

Zulässig sind:

Ausnahmsweise zulässig sind:

Nicht zulässig sind

Gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 

1. Schank- und Speisewirtschaften,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
3. Anlagen für sportliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL Siehe Plan, gem. § 19 BauNVO

Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 BauNVO auf 0,4 fest-
gesetzt. Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die 
Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen. 

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE Siehe Plan, gem. § 20 BauNVO

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf 
II Vollgeschosse begrenzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

In der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die 
Länge der Baukörper darf 50 m nicht überschreiten. 

Innerhalb des WA sind nur Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

(s. ergänzend auch Festsetzung zu Stellplätze, Carports 
und Garagen und Festsetzung zur Verkehrsfl äche 
besonderer Zweckbestimmung „Baustraße“)

5. STELLPLÄTZE, CARPORTS UND GARAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze auf dem 

Privatgrundstück nachzuweisen. Garagen müssen inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes einen Abstand 
von mindestens 5 m zur Straßenbegrenzungslinie 
einhalten. Stellplätze, Garagen und Carports sind in 
Anwendung des § 12 Abs. 1 BauNVO innerhalb der 
Baugrenzen und im seitlichen Grenzabstand allgemein 
zulässig. Stellplätze sind auch zwischen Baugrenze und 
Straßenbegrenzungslinie zulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig.

7. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDE-
RER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. Die Verkehrsfl äche wird mit der besonde-

ren Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
festgesetzt. Die Regelbreite beträgt 5,50 m. Der 
Ausbau der Straße erfolgt gemäß den Anforderungen 
eines „verkehrsberuhigten Bereichs“ als niveaugleiche 
Mischfl äche.

Die Regelbreite der Verkehrsfl äche besonderer 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ im 
südlichen Geltungsbereich beträgt 4 m.

8. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. Die in der Planzeichnung mit der ent-

sprechenden Schraffur bzw. Signatur gekennzeich-
neten Verkehrsfl ächen werden mit der besonde-
ren Zweckbestimmung „Fußweg“ festgesetzt. Die 
Regelbreite beträgt 1,5 m. 

9. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: BAUSTRASSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan / Nebenzeichnung. Die in der Planzeichnung 

mit der entsprechenden Schraffur bzw. Signatur 
gekennzeichnete Verkehrsfläche wird mit der 
Zweckbestimmung „Baustraße“ festgesetzt. Die 
Regelbreite beträgt 3,50 m. (s. ergänzend befristete 
Nutzung, Baustraße gem. § 9 Abs. 2 BauGB)

10. UNTERIRDISCHE ENTSORGUNGSLEITUNGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB Der Verlauf der Mischwasserkanäle wird als unterirdi-

sche Entsorgungsleitungen festgesetzt.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 
2015 (Amtsbl. I S. 632).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07. 
August 2013 (BGBl. I S. 3154).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 

- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. 
Oktober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalrechts) vom 19. Mai 
2004 (Amtsbl. S. 1498), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2009 (Amts-
blatt S. 1374).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
320 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. 
Juni 1960 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 
(Amtsbl. I 2014 S. 2).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. 
Juni 2015 (Amtsbl. I S. 376).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. No-
vember 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. Weiterhin gilt: Keine Erdarbeiten und/oder Wurzelstockzug in der Zeit vom 1. September bis 
31. März, um potentiell überwinternde Zauneidechsen zu schützen; Rodung darf nicht mit schwerem Gerät 
durchgeführt werden, um Bodenverdichtungen zu vermeiden.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepfl icht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDSchG wird 
hingewiesen.

• Der Bebauungsplan ersetzt in Teilbereichen seines Geltungsbereiches den Bebauungsplan „Auf dem 
Lehbesch“. Der Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch“ wird nicht förmlich teilaufgehoben. 

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes für 
Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

• Im Plangebiet liegen keine konkreten Hinweise auf mögliche Kampfmittel vor. Sollten wider Erwarten 
Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist über die zuständige Polizeidienststelle der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

• Es wird empfohlen die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse im Bereich der geplanten Wohngebäude 
durch mindestens 4 gewerbliche Kernbohrungen oder 4 tiefreichende Baggerschürfen zu erkunden.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

Das Plangebiet ist im Mischsystem zu entwässern. Anfallendes Oberfl ächenwasser wird partiell in einer ober-
irdisch angelegten Mulde gefasst und in das geplante Mischsystem eingeleitet. Die Entwässerungsmulde ist 
nach den Vorgaben des Entwässerungskonzeptes anzulegen und dauerhaft funktionsfähig vor Beginn der 
Hochbaumaßnahme herzustellen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Dacheindeckungen in glänzenden refl ektierenden Materialien sind unzulässig. Die Installation von Anlagen 
zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist zulässig.

• Fassadengestaltung: Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturier-
ter Putz, Sichtmauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind 
Fassadenverkleidungen aus glänzenden/refl ektierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise 
sind auch andere Materialien zulässig.

• Zur Herstellung der im Plan festgesetzten Verkehrsfl ächen sind Aufschüttungen und Abgrabungen sowie 
erforderliche Böschungen und Stützmauern bis zu einer Höhe von 2 Metern zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Fel-
senkeller“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 
und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung nicht 
durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat in seiner Sit-
zung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Felsenkeller“ beschlossen (§ 13a 
BauGB, § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nie-
derschrift abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden so-
wie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan „Wohngebiet Felsenkeller“ als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Wohngebiet Felsenkeller“ 
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Ottweiler, den__.__.____

 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglich-
keit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfol-
gen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohngebiet Felsenkeller“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Ottweiler, den __.__.____

 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Herrn Mudi Sisamci
Martin-Luther-Straße 20
66564 Ottweiler
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 12.02.2015

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch 
nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten 
(Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. 

11. MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE 
FLÄCHEN, HIER: MISCHWASSERKANÄLE 
UND VERSORGUNGSSTREIFEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB Siehe Plan. 

Innerhalb des Geltungsbereiches werden Leitungsrechte 
zugunsten des für den Bau- und Betrieb von 
Entsorgungsleitungen zuständigen Versorgungsträgers 
mit einer Breite von 3 Metern, d.h. jeweils 1,5 
Meter rechts und links der Leitungsachse, festge-
setzt. Mit Verlegung der Leitungen entfällt die mit 
Leitungsrechten zu belastende Fläche.

Zur Unterbringung der unterirdischen Versorgungs-
leitungen wird parallel zur Straßenbegrenzungslinie 
ein Versorgungsstreifen mit einer Breite von 1,5 m 
zugunsten der zuständigen Erschließungsträger fest-
gesetzt. Der Versorgungsstreifen ist von hochbaulichen 
und sonstigen Anlagen sowie Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepfl anzungen freizuhalten.

12. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind zu 
begrünen und gärtnerisch zu gestalten. Je 200 qm 
nicht überbauter Grundstücksfl äche sind mindestens 
1 Hochstamm und 5 Sträucher zu pfl anzen. Für 
Neupfl anzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind 
standortgerechte, einheimische Gehölze zu verwenden 
(vgl. Pfl anzliste). Die Qualitätsangaben nach FLL sind 
einzuhalten.

Pfl anzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:
• Ahorn (Acer campestre/platanoides/pseudoplata-

nus)
• Rotbuche (Fagus sylvatica)
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Stiel-Eiche (Quercus robur)
• Vogelkirsche (Prunus avium)
• Linde (Tilia cordata/platyphyllos)

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mindestens 12-16 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1 m Höhe.

Für die Strauchpfl anzungen können folgende Arten 
verwendet werden:
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Hundsrose (Rosa canina)
• Schneeball (Viburnum opulus/lantana)
• Trauben-Kirsche (Prunus padus)
• Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
• Holunder (Sambucus nigra und racemosa)
• Weißdorn (Crataegus monogyna/ laevigata)
• Hasel (Corylus avellana)
• Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
• Feld-Ahorn (Acer campestre)
• Pfaffenhütchen (Eyonimus europaeus)
• Sal-Weide (Salix caprea)
• Schlehe (Prunus spinosa)
• Himbeere (Rubus idaeus)
• Brombeere (Rubus fruticosus)

Mindestqualität der Sträucher: 2-mal verpfl anzt, Höhe 
60-100 cm, Pfl anzdichte: 1,0 m x 1,5 m.

13. BEFRISTETE NUTZUNG, HIER: BAUSTRASSE
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB Siehe Plan / Nebenzeichnung. Die in der Planzeichnung 

mit entsprechender Signatur gekennzeichnete 
Baustraße ist 2 Jahre nach Endausbau der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter 
Bereich“, spätestens 5 Jahre nach Rechtskraft dieses 
Bebauungsplanes zurückzubauen. Nach Ablauf der 
Frist sind die an die Baustraße angrenzenden überbau-
baren Grundstücksflächen vollständig überbaubar.

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.
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Maß der baulichen  
Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-
21a BauNVO

Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist. Die zulässige Grundfläche ist der 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf und 
dient sogleich der Einhaltung der Mindest-
freiflächen auf den Baugrundstücken.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Allgemeinen Wohngebieten. Der Grad 
der hierdurch entstehenden Grundstücks-
bebauung ist an die überwiegend durch 
Einfamilienhäuser geprägte Umgebung an-
gepasst, wodurch eine optimale Auslastung 
der Grundstücke geschaffen wird. 

Die entstehende Grundstücksbebauung 
lässt auf den Grundstücken so ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, welche nach landesrecht-
lichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
weitestgehend an der umgebenden Wohn-
bebauung am Amsel- und Drosselweg. 
Gleichzeitig wird ein harmonischer Über-
gang zur Bebauung in der Illinger Straße 
und des Remmesweilerweges erreicht und 
zeitgemäßen Anforderungen an eine Wohn-
bebauung entsprochen. Die Ausnutzung der 
Zahl der Vollgeschosse wird über die Topo-
grafie des Geländes beeinflusst (in Hangla-
gen). 

Die Festsetzung ermöglicht die Wahrung 
des städtebaulichen Charakters der Umge-
bung, die Gewährleistung der Entwicklung 
stadttypischer Bauformen und somit ein 
harmonisches Einfügen dieser Gebäude in 
den Bestand. Einer gegenüber dem Bestand 

unverhältnismäßigen überdimensionierten 
Höhenentwicklung wird vorgebeugt. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB I.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den. 

In der offenen Bauweise sind die Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Die Länge der Gebäude darf gemäß Verord-
nungsgeber höchstens 50 m betragen. Die 
Festsetzung der offenen Bauweise für das 
Allgemeine Wohngebiet ermöglicht eine 
aufgelockerte Bebauung und entspricht der 
Baustruktur der angrenzenden durch Wohn-
nutzung geprägten Bereiche. Damit wird 
eine Anpassung des Plangebietes an das ty-
pische Stadtgefüge sowie eine größtmögli-
che Flexibilität bei der Bebauung gewähr-
leistet.

Die Bauform ist auf Einzel- und Doppelhäu-
ser beschränkt. Dies sichert die kleinteilige 
Einfamilienhausstruktur in der Umgebung 
und verhindert, dass die in der offenen Bau-
weise mögliche Gebäudelänge von 50 m 
maximal ausgeschöpft wird.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption. 
Die Abmessung der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht sowie ein ent-
sprechender Abstand zu den Grundstücks-
grenzen und damit der bestehenden Bebau-

ung eingehalten wird. Es ist ein Abstand 
von 3 Metern zwischen Straßenbegren-
zungslinie und Baufenster einzuhalten.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung des Grundstückes mit 
den erforderlichen Nebenanlagen und Ein-
richtungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen. 

Stellplätze, Carports und Gara-
gen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze, Carports 
und Garagen dient der Ordnung des ruhen-
den Verkehrs durch ein ausreichendes Stell-
platzangebot. Zudem werden Beeinträchti-
gungen der bereits bestehenden Bebauung 
in der Nachbarschaft des Plangebietes ver-
mieden (Parksuchverkehr etc.).

Stellplätzen, Carports und Garagen sind le-
diglich innerhalb der Baugrenzen und in 
dem seitlichen Grenzabstand zulässig, um 
zur städtebaulich geordneten Entwicklung 
beizutragen. Dies vermeidet, dass entlang 
der Verkehrsfläche „Garagenzeilen“ entste-
hen. Die Festsetzung eines Mindestabstan-
des von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie 
ermöglicht zudem die Unterbringung eines 
Stellplatzes vor der Garage. 

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatz-
nachweis ausschließlich auf dem Grund-
stück erfolgt. 

Darüber hinaus trägt die Festsetzung dazu 
bei, dass der ruhende Verkehr auf der neu 
zu errichtenden Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung vermieden wird.

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal 2 je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung von Ge-
bäuden mit einer Vielzahl von Wohnungen 
und damit ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men. 
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Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Ver-
kehrsberuhigter Bereich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur internen Erschließung und zur Anbin-
dung des Plangebietes an den Amselweg 
wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung festgesetzt.

Die geplante interne Erschließungsstraße 
soll neben der Erschließungsfunktion insbe-
sondere der Kommunikation und dem Auf-
enthalt der Bewohner dienen. 

Der Ausbau der Erschließungsanlagen er-
folgt gemäß den Anforderungen eines „ver-
kehrsberuhigten Bereichs“ als niveauglei-
che Mischfläche. Die Straßenbreite wird auf 
maximal 5, 50 m beschränkt.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Fuß-
weg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Im östlichen und südlichen Geltungsbereich 
wird eine Verkehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung Fußweg festgesetzt. 

Der östliche Fußweg dient der Sicherung 
des bestehenden Fußweges (Verbindung 
Am Felsenkeller und Nachtigallenweg). 

Der südliche Fußweg dient zum einen der 
fußläufigen Verbindung zum bestehenden 
Fußweg (Verbindung Am Felsenkeller und 
Nachtigallenweg) und zum anderen der Er-
schließung der südlich außerhalb des Gel-
tungsbereiches liegenden Parzellen.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Bau-
straße

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Im nordwestlichen Geltungsbereich wird 
eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung Baustraße festgesetzt. Die Baustraße 
dient der Abwicklung des Baustellenver-
kehrs während der Bauphase und ist zu 
einem späteren Zeitpunkt rückzubauen (s. 
hierzu Punkt Befristete Nutzung, Baustraße 
gem. § 9 Abs. 2 BauGB).

Unterirdische Entsorgungslei-
tungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der Verlauf der Mischwasserkanäle wird in 
den Bebauungsplan übernommen, da hier-
von Privatflächen in Anspruch genommen 
werden bzw. betroffen sind. Es handelt sich 
sowohl um vorhandene, als auch geplante 
Leitungen.

Mit Leitungsrechten zu be-
lastende Flächen, hier: Misch-
wasserkanäle und Versorgungs-
streifen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Zur Gewährleistung der Zugänglichkeit und 
Instandhaltung der Entsorgungsleitung 
wird ein Leitungsrecht zugunsten des Ver-
sorgungsträgers festgesetzt. Durch eine 
Grunddienstbarkeit kann dies gesichert 
werden. Bei Verlegung der Kanäle entfällt 
auch das Leitungsrecht und die Grund-
stücksfläche ist ohne Einschränkung über-
baubar.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der zentralen, innerstädtischen 
Lage des Wohngebietes in direkter Nach-
barschaft zu der bereits bestehenden Wohn-
bebauung ist die hochwertige und quali-
tätsvolle Ausgestaltung der Freiräume von 
besonderer Bedeutung. Mit den getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Landschafts- 
und Ortsbild geschaffen.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen dazu bei, dass eine struktur-
reiche und optisch ansprechende Durch- 
und Eingrünung des Wohngebietes ge-
schaffen wird.

Befristete Nutzung, Baustraße

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die festgesetzte Baustraße (s. Verkehrsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Baustra-
ße“, s. Nebenzeichnung des Bebauungspla-
nes) ist zeitlich befristet d.h. nur für einen 
bestimmten Zeitraum zulässig. Die Baustra-

ße ist 2 Jahre nach Endausbau der Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Ver-
kehrsberuhigter Bereich“, spätestens je-
doch 5 Jahre nach Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes zurückzubauen. 

Nach Ablauf der Frist bzw. abgeschlosse-
nem Rückbau der Baustraße sind die hieran 
angrenzenden Grundstücksflächen (über-
baubaren Grundstücksflächen) vollständig 
überbaubar. Ab diesem Zeitpunkt gelten die 
in der Planzeichnung dargestellten über-
baubaren Grundstücksflächen.

Die Festsetzung vermeidet Baustellenver-
kehr im Amselweg. Gleichzeitig wird durch  
die „Rückbauverpflichtung“ gewährleistet, 
dass es sich bei der Baustraße lediglich um 
eine temporäre Erschließungstrasse han-
delt.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (gem. 
§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO 
und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Lan-
deswassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Entwäs-
serung dienen der ordnungsgemäßen Ent-
wässerung aller Flächen innerhalb des Plan-
gebietes. Die Entsorgungsinfrastruktur ist in 
den umliegenden Siedlungsbereichen be-
reits vorhanden.

Örtliche Bauvorschriften  (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 
4 LBO)

Für die Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saar-
ländischen Landesbauordnung (LBO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Die getroffenen Festsetzun-
gen wurden zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen und typischen Gestaltung des 
Stadtbildes definiert und vermeiden gestal-
terische Negativwirkungen auf das Land-
schaftsbild. Die getroffenen minimalen Ein-
schränkungen sollen Auswüchse (z.B. grelle 
Farbtöne der Dacheindeckung) verhindern.
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Zusätzlich sind zur ordnungsgemäßen Her-
stellung der festgesetzten neu zu errichten-
den Verkehrsfläche Aufschüttungen und Ab-
grabungen sowie erforderliche Böschungen 
und Stützmauern bis zu einer Höhe von 2 
Metern zulässig. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange ( sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den. 

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft einfügt. Die Umgebung 
dient ebenfalls dem Wohnen. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätz-
lich schließen die im Bebauungsplan getrof-
fenen Festsetzungen innerhalb des Plange-
bietes jede Form der Nutzung aus, die inner-
gebietlich oder im direkten Umfeld zu Stö-
rungen und damit zu Beeinträchtigungen 
der Wohnnutzung führen können. Darüber 
hinaus sah bereits der Bebauungsplan „Auf 
dem Lehbesch“ Wohnbebauung auf der 
Fläche vor. 

Der zusätzlich entstehende Verkehr wird 
durch die Bestandsstraßen im direkten Um-
feld des Plangebietes getragen und bleibt 
auf den Anliegerverkehr beschränkt.Bereits 
der Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch“ 
sah eine Erschließung der Fläche über den 
Amselweg vor, neben der Erschließung über 
die Straße Am Felsenkeller. 

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung der einzelnen Grundstücke 
gewährleistet. 

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die vorgesehene Pla-
nung.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
auch die Wohnfunktion in Ottweiler ge-
stärkt werden. Mit zu den wichtigsten städ-
tebaulichen Aufgaben der Stadt gehört die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-

sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Die bislang unterge-
nutzten Flächen werden für eine Neuent-
wicklung bereitgestellt. Es entstehen neue 
Baugrundstücke mit unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen (flexibel parzellierbar). 
Durch die Möglichkeit zur Errichtung von 
Doppelhäusern und freistehenden Einfami-
lienhäusern werden in Zentrumsnähe ver-
schiedene Angebotsformen des Wohnens 
geschaffen.

Der bestehenden Nachfrage in Ottweiler 
wird somit in integrierter Lage Rechnung 
getragen.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Plangebiet stellt derzeit eine unterge-
nutzte und unbebaute Grünfläche dar, in 
zentraler Lage der Stadt Ottweiler. Die Um-
gebung dient überwiegend dem Wohnen.  

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht und es 
sich lediglich um eine Nachverdichtung 
handelt.

Die vorgesehene Bebauung weist max. II 
Vollgeschosse auf und fügt sich in die Um-
gebung ein. Die festgesetzte Gebäudetypo-
logie knüpft an die in der Nachbarschaft 
vorherrschende Bebauung an und gewähr-
leistet so einen harmonischen Übergang 
zwischen Bestandsbebauung und Neubau.

Um eine Bebauung zu ermöglichen, können 
Geländemodellierungen erforderlich sein.  
Die Anordnung der Grundstücke und der 
Bebauung passt sich dem topografischen 
Verlauf der inneren Erschließung an. Die 
Eingrünungen des Plangebietes tragen da-
zu bei, einen harmonischen Übergang in 
der Landschaft zu schaffen und keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Ortsbild entste-
hen zu lassen.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Es handelt sich um die Entwicklung einer 
bereits in dem Flächennutzungsplan vorge-
sehenen Wohnbaufläche.

Der Geltungsbereich weist durch die nach 
drei Seiten unmittelbar angrenzende Wohn-
nutzung inklusive Gartennutzung, mit den 
entsprechenden Überbauungen und Versie-
gelungen, Bewegungsunruhen sowie Lärm-
emissionen und den daraus resultierenden 
Störungen bereits eine Vorbelastung auf. 

Hinzu kommt die Nähe des Plangebietes zur 
Illinger Straße (141), was die Qualität eines 
Lebensraumes und der dazugehörigen Le-
bensgemeinschaften in ihrer Wertigkeit 
deutlich beeinträchtigt.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung einge-
schränkt, sodass der Geltungsbereich aktu-
ell nur eine geringe ökologische Wertigkeit 
für Tiere und Pflanzen besitzt. Auch hin-
sichtlich der Arten und Biotope sowie der 
biologischen Vielfalt ist der Geltungsbereich 
geringerwertig und deutlich beeinträchtigt. 
Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung.

Von dem Planvorhaben sind keine gesetz-
lich geschützten Biotope, FFH-Lebensraum-
typen und bestandsgefährdeten Biotopty-
pen oder Tier- und Pflanzenarten betroffen. 
Es kommen ebenfalls keine Tier- oder Pflan-
zenarten mit besonderem Schutzstatus vor, 
so dass dem Vorhaben auch keine arten-
schutzrechtliche Belange entgegenstehen.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Der geplante Eingriff hat insgesamt gese-
hen keine erheblichen negativen, nicht aus-
gleichbaren Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes zur Folge.

Durch die Nutzung und Umwandlung der 
Flächen in Wohnbauland, werden innerört-
lich Flächen einer adäquaten Nutzung zu-
geführt. Durch die Nutzung als Wohnbau-
grundstücke werden Flächen im Außenbe-
reich geschont, die Innenentwicklung wird 
gestärkt. 

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 

Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. 

Die Erschließung soll über den Ausbau des 
bestehenden Erschließungsansatzes des 
Amselweges erfolgen.

Über die Festsetzung einer temporären 
Baustraße (befristeten Nutzung gem. § 9 
Abs. 2 BauGB) wird der Amselweg von Bau-
stellenverkehr während der Bauphase ent-
lastet.

Aufgrund der ausreichenden Dimensionie-
rung kann der zusätzlich entstehende Ver-
kehr von den bestehenden Verkehrsanlagen 
problemlos aufgenommen werden. 

Zur gebietsinternen Erschließung ist die Er-
richtung neuer Erschließungsinfrastruktur 
erforderlich. Diese sind ihrer Zweckbestim-
mung (verkehrsberuhigter Bereich) ausrei-
chend dimensioniert. Somit ist ein hohes 
Maß an Wohnqualität und Sicherheit für die 
Anwohner garantiert.

Die neu zu errichtende Straße stellt eine An-
liegerstraße dar. Der neu entstehende Ver-
kehr beschränkt sich demnach auf den An-
wohnerverkehr. Durchgangsverkehr findet 
nicht statt. 

Der ruhende Verkehr wird über den erfor-
derlichen Stellplatznachweis ausschließlich 
auf dem Grundstück geordnet, sodass keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umge-
bung des Plangebietes ausgehen.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die vorliegende Planung nicht 
negativ beeinträchtigt. 

Neue Wohngebäude können hinsichtlich 
ihrer Ver- und Entsorgung an die bestehen-
de technische Infrastruktur angeschlossen 
werden. Die notwendige Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur und Anschlusspunkte 
sind in unmittelbarer Umgebung und inner-
halb des Plangebietes vorhanden.  

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine Wohnnutzung auf den Grundstücken 
bringt zwar einen gewissen Grad an Über-
bauung mit sich, allerdings kann angesichts 
der zu erwartenden privaten Freiflächen-/
Hausgartengestaltung von einem geringe-
ren Versiegelungsgrad ausgegangen wer-
den.

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Darüber hinaus ist die Nutzung von Solar-
energie auf Dachflächen zulässig.

Auswirkungen der Planung auf 
die privaten Belange

Die Fläche befindet sich im Eigentum eines 
Dritten, mit Ausnahme der bestehenden 
Fußwege. Diese befinden sich im Eigentum 
der Stadt Ottweiler.

Durch die Planung ergeben sich für den  
Grundstückseigentümer keine erheblich ne-
gativen Folgen. Vielmehr wird dem Eigentü-
mer Planungsrecht zugestanden.

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. 

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. Zum einen wird der festgesetzten Nut-
zungsart der Umgebung entsprochen. Zum 
anderen wurden entsprechende Festsetzun-
gen getroffen, um das harmonische Einfü-
gen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.



Bebauungsplan „Wohngebiet Felsenkeller“ 18 www.kernplan.de

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes
•	 Vitalisierung einer mindergenutzten 

Fläche; die Fläche war bereits nach dem 
Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch“ 
zum Teil bebaubar; somit handelt es 
sich um eine bedarfsorientierte Anpas-
sung des bestehenden Planungsrechtes

•	 Schaffung von neuem Wohnraum im 
Rahmen der Nachverdichtung; bauleit-
planerische Ermöglichung einer Maß-
nahme der Innenentwicklung

•	 Aufgrund der Verfügbarkeit der Bau-
plätze besonders geeignet für Wohnbe-
bauung

•	 Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild, Neubebau-
ung fügt sich harmonisch in die Umge-
bung ein

•	 Keine entgegenstehenden naturschutz-
rechtlichen und landesplanerischen Vor-
gaben; keine umweltschützenden Be-
lange betroffen

•	 Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr; temporäre Bau-
straße zur Abwicklung des Baustellen-
verkehrs während der Bauphase

•	 Geringer Erschließungsaufwand, da alle 
erforderlichen Ver- und Entsorgungsein-
richtungen bereits zum Teil im Gebiet 
und in der unmittelbarer Umgebung des 
Plangebietes vorhanden sind

•	 Keine negativen Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen die Verab-
schiedung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt zu dem Ergeb-
nis, dass der Umsetzung der Planung nichts 
entgegensteht.


